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Bezirksstadträtin

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit §6 Abs.5 Satz 1 und mit §11 Abs.1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den 20.12.2005
Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von Berlin

Bezirksbürgermeister
Die Verordnung ist am 30.12.2005 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 806 verkündet worden.

Fachbereichsleiterin

Aufgestellt: Berlin, den 11.September 2003
Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von Berlin

Abt. Gesundheit, Stadtentwicklung und Quartiersmanagement
Amt für Geoinformation

und Vermessung
Amt für Planen, Genehmigen

und Denkmalschutz
Fachbereich Planen

Amtsleiter FachbereichsleiterinBezirksstadträtin
Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 22.09.2003 bis einschließlich 21.10.2003 öffentlich ausgelegt.

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am 17.12.2003 beschlossen.
Berlin, den 09.01.2004

Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von  Berlin
Amt für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz

Fachbereich Planen

Fachbereichsleiterin

Abt. Bauwesen

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan mit Berichtigung
vom 28.06.2004 am 28.09.2005 erneut beschlossen.

Berlin, den 03.11.2005
Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von  Berlin

Amt für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz
Fachbereich Planen

 
Textliche Festsetzungen     
 
1. An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten AB und BC, bezogen auf die generell zulässige 

Zahl der Vollgeschosse mit Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung 
für Berlin herangebaut werden. 

 
2. Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen unzulässig.  
 
3. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
4. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als 

Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass die Emissionswerte von Schwefeldioxid (SOx), Stickstoffoxid (NOx) und 
Staub in Kilogramm Schadstoff pro Tera Joule Energiegehalt (kg/TJ) des eingesetzten 
Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL entsprechen. 

 
5. Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind die vorhandenen Bäume, Sträucher und 

sonstigen Bepflanzungen zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 
 
6. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Dachfächen in einem Umfang von mindestens 50% der 

überbaubaren Grundstücksfläche extensiv zu begrünen. 
 

7. Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier  
Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen. 

 
8. Die Fläche DEFGD ist mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit zu belasten. 

 
9. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und 

baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der im § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs 
bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

 
 

 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin
Abteilung Bauwesen

Amt für Geoinformation und Vermessung

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung

festgesetzt am 20.12.2005, übereinstimmt.
Berlin, den 07.11.2008

im Auftrag

mit dem Inhalt der Urschrift des Bebauungsplans XI-102-5,

für das Grundstück Riemenschneiderweg 1
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg

 Bebauungsplan XI-102-5 

 Planunterlage : Karte von Berlin 1 : 1 000
 Stand Juni 2003
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Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis 

Übersichtskarte 1 : 10 000


